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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

für Erzeugnisse und Leistungen der Unternehmen 

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG,  

SIKA Systemtechnik GmbH & SIKA Aquatec GmbH 

zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen 

 

1.0 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen, 
Waren) sind die beidseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Liefe-
rer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt hat. Spätestens mit der Entgegennahme der Lieferungen gelten diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgen-
den: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtli-
chen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zu-
gänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen 
übertragen hat. 

1.3 An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht ausschließliche 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter 
Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche 
Vereinbarung eine Sicherheitskopie erstellen. 

1.4 Der Lieferer ist zur Teillieferung berechtigt, wenn die Teillieferung für den Be-
steller im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die 
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Besteller 
hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.  

1.5 Soweit für gelieferte Elektro- und Elektronikgeräte eine Rücknahmepflicht des 
Herstellers nach § 10 Abs. 2 ElektroG besteht, wird diese durch Rücklieferung 
der Altgeräte an den Lieferer durch den Besteller (unfrei) und Verwertung durch 
den Lieferer erfüllt. Für den Fall des Wiederverkaufs der gelieferten Elektro- 
und Elektronikgeräte durch den Besteller ist dieser verpflichtet, die unfreie 
Rücklieferung der Geräte an den Lieferer zur Verwertung ebenfalls mit seinem 
Kunden zu vereinbaren. 
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2.0 Preise und Zahlungsbedingungen 

2.1 Die Preise verstehen sich “ab Werk", ausschließlich Verpackung. Diese wird 
gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in un-
seren Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Sofern sich aus 
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei 
Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Abzug von Skonto 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

2.2 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

2.3 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Lieferer anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

2.4 Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Bestellers ent-
weder per GLS oder per Spediteur, soweit die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbart haben.  

 

3.0 Eigentumsvorbehalt 

3.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Die von dem Liefe-
rer an den Besteller gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum des Lieferers. Die Ware sowie nach dieser 
Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
nachfolgend Vorbehaltsware genannt.  

3.2 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für den Lieferer unentgeltlich.  

3.3 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwer-
tungsfalles (3.7) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern.  

3.4 Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller verarbeitet, so wird vereinbart, 
dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Lieferers erfolgt und 
der Lieferer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stof-
fen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 
ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an 
der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher 
Eigentumserwerb bei dem Lieferer eintreten sollte, überträgt der Besteller dem 
Lieferer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im oben genannten Ver-
hältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit. 

3.5 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits 
jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber 
– bei Miteigentum des Lieferers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend 
dem Miteigentumsanteil – an den Lieferer ab. Gleiches gilt für sonstige Forde-
rungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Lieferer ermächtigt 
den Besteller widerruflich, die an ihn abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen für Rechnung des Lieferers einzuziehen. Zum Widerruf der Einzugser-
mächtigung ist der Lieferer nur im Verwertungsfall berechtigt.  
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3.6 Der Lieferer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen 
oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl frei geben, soweit ihr Wert 
die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 25% übersteigt. 

3.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, ist der Lieferer berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen (Verwertungs-
fall). In der Zurücknahme der Kaufsache durch den Lieferer liegt ein Rücktritt 
vom Vertrag. Der Lieferer ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Ver-
wertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestel-
lers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 

4.0 Fristen für Lieferungen; Verzug 

4.1 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Besteller zuliefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigun-
gen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Bestel-
ler voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlän-
gern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzö-
gerung zu vertreten hat. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbe-
halt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzöge-
rungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit. 

4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf 
das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet 
ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnah-
meverweigerung - der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der 
Abnahmebereitschaft. 

4.3 Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen 
verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch 
die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. Werden Versand oder Zu-
stellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefan-
genen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der 
Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nach-
weis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbe-
nommen. 

4.4 Der Lieferer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzöge-
rungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller 
Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzö-
gerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendi-
gen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausblei-
bende nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) ver-
ursacht worden sind, die der Lieferer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Er-
eignisse dem Lieferer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer 
ist, ist der Lieferer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vo-
rübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder ver-
schieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinde-
rung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge 
der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 
kann er unverzüglich schriftlich den Rücktritt vom Vertrag gegenüber dem Lieferer 
erklären. 
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4.5 Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus nachweisbar 
ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu 
verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen 
aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge 
der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden 
kann. Setzt der Besteller dem Lieferer - unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Ausnahmefälle - nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und 
wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, auf Verlangen des 
Lieferers in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht 
Gebrauch macht. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich aus-
schließlich nach Ziffer 11 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

4.6 Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem 
Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. 
Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer 
Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der 
Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu 
zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im Übrigen gilt Ziffer 10. 
Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges 
ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend ver-
antwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 

5.0 Gefahrübergang 

5.1 Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den Besteller über, wenn sie 
bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, zum Versand gebracht oder ab-
geholt worden ist. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen 
vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert. Bei Lieferungen mit 
Aufstellung und Montage geht die Gefahr am Tage der Übernahme im Betrieb des 
Bestellers oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb über. 

5.2 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung 
oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus 
vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus 
sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, geht die Gefahr auf den Besteller 
über. 

 

6.0 Entgegennahme 

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Män-
gel nicht verweigern. 

 

7.0 Sachmängel 

Für Sachmängel der Lieferung haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer An-
sprüche vorbehaltlich Ziffer 10. wie folgt: 

7.1 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der 
Verjährungsfrist - ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer einen Sachmangel 
aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenüber-
gangs vorlag. 

7.2 Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich 
zu rügen. 
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7.3 Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen 
und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der 
Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der 
Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Liefe-
rer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Bessert der Besteller 
oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die 
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des 
Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

7.4 Von den durch Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren 
Kosten trägt der Lieferer - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt 
- die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem 
die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestel-
lung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit 
hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintritt. 

7.5 Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag, wenn der Lieferer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnah-
mefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt oder die Nachbes-
serung endgültig fehlschlägt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Be-
steller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Weitere Ansprüche 
bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 10. dieser Bedingungen. 

7.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenüber-
gang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspru-
chung, ungeeigneter Betriebsmittel, die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht repro-
duzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachge-
mäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

7.7 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurück-
gehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn 
eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel 
bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn 
seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist 
der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller er-
setzt zu verlangen. 

7.8 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlas-
sung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung ent-
spricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

7.9 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB 
(Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit sei-
nem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des 
Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Ziffer 7.8 
entsprechend. 
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7.10 Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 10 (Sonstige Schadens-
ersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 7.0 gere-
gelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsge-
hilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 

7.11 Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Ver-
jährungsbeginn. Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist 
gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) 
und längere Fristen vorschreibt bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des 
Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzli-
chen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen 
bleiben unberührt. 

 

8.0 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel 

8.1 Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich 
im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
Dritter (in Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 
Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß ge-
nutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der 
Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der Frist gemäß 7.11 wie folgt: 

8.1.1 Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffenden Lie-
ferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu 
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Darüber hinaus wird der Lieferer den Be-
steller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der 
betreffenden Schutzrechtinhaber freistellen. 

8.1.2 Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 10. 

8.1.3 Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der 
Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüg-
lich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wich-
tigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

8.2 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit er die Schutz-
rechtsverletzung zu vertreten hat. 

8.3 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lie-
ferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die 
Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelie-
ferten Produkten eingesetzt wird. 

8.4 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 8.1.1 geregelten 
Ansprüche des Bestellers; im Übrigen die Bestimmungen der Ziffern 7.3, 7.7 
und 7.9 entsprechend. 

8.5 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffern 7.1 
bis 7.11 entsprechend. 

8.6 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 8.0 geregelten Ansprüche 
des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Rechtsmangels sind ausgeschlossen.  
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9. Unmöglichkeit. Vertragsanpassung 

9.1 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt. Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. 
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des 
Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nach-
teil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rück-
tritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

9.2 Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Ziffer 4.2 die wirtschaftliche Be-
deutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des 
Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beobachtung von Treu und 
Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rück-
trittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Er-
eignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zu-
nächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 

 

10.0 Sonstige Schadensersatzansprüche. Haftungsausschluss 

10.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: 
Schadensersatzansprüche) gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. 

10.2 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird. z.B. nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten sowie bei Mängeln, die arglistig ver-
schwiegen wurden und im Rahmen einer Garantiezusage. Der Schadenser-
satzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Le-
bens des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Be-
weislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

10.3 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlas-
sener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss er-
folgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer ver-
traglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und 
Wartung des Liefergegenstandes - vom Besteller nicht vertragsgemäß verwen-
det werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestel-
lers die Regelungen dieser Ziffer sowie Ziffer 7.0. 

10.4 Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer 10.0 Schadensersatzansprüche zu-
stehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden 
Verjährungsfrist gemäß Ziffer 7.11. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
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11.0 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

11.1 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkei-
ten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt am Sitz des 
Bestellers zu klagen. 

11.2 Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deut-
sches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 

12.0 Verbindlichkeit des Vertrages 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an 
dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. 

 

 


